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 Veröffentlicht am 29.01.1993

Norm

WRG §72

Rechtssatz

Zur Duldung verp2ichtet ist jedenfalls der Grundeigentümer, Berechtigter ist jedenfalls auch der Eigentümer der

Anlage. Beim Recht zum Betreten und Benutzen fremder Grundstücke nach § 72 Abs 1 WRG handelt es sich um ein

aktives ö8entliches Nachbarrecht, das kein Enteignungsfall, sondern eine Eigentumsbeschränkung ist, um eine

sogenannte Legalservitut.
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